
- Blatt 23 - VYS JHS 001-319/78

Neben den Sicherungsmaßnahmen kommen bei Verstößen ge
gen die UHVO sowie die Hausordnung Disziplinarmaßnahmen 
differenziert, entsprechend der begangenen Verfehlung so
wie unter Beachtung der Persönlichkeit des Inhaftierten 
in Anwendung, wobei Fehlentscheidungen sich Negativ auf
die Handlungs- und Verhaltensweisen Infeaft%r$er auswir
ken und deren Aus s age bereit s chaf^" ernstiia.it beeinträchti
gen können«
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Disziplinarmaßnahmen. sind
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- Ausspruch einer Mißbilligung

- Herabsetzung des Beirages für den Einkauf

- Entzug der Raucherlaubnis

- Entzug der Einkaufsberechtigung für einen Monat

- Arrest bis zu einer Zeitdauer von 14 Tagen

- strenger Arrest bis zu einer Zeitdauer von
° 7)1a Tagen

Bei der Analyse des Entstehens der Ursachen renitenten 
provokatorischen Verhaltens Inhaftierter kommt es darauf 
an, zielgerichtet auf die Kontroll— und Sicherungskrä±te 
vorbeugend grzisherisch Einfluß zu nehmen, um dem En^s og — 
hen solcher begünstigender Bedingungen, wie

- routinemäßiges und undifferenziertes Auftreten be
ziehungsweise Handeln der Mitarbeiter
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